
120Sder Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. Gp 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1158 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Invaliden
einstellungsgesetz 1969, das Opferfürsorge
gesetz und das Bundesgesetz über die ,Er
richtung eines. Invalidenfürsorgebeirates ' ge-

andert wird 
und 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Feur
stein und Genossen betreffend ein Bundesge
setz, mit dem das Bundesgesetz über die Ein
stellung und Beschäftigung Invalider (Invali-' 
deneinstellungsgesetz), BGBI. Nr" 22/1970, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.329/ 
1973, 399/1974 und 96/1975 geändert wird 

(74/A) 

schützten Werkstätten zur Verfügung zu stel~ 
len. Die gegenständliche Regierungsyorlage geht 
daher von dem Grundgedanken aus, die. Bestim
mungen über die Rehabilitation der VOll diesem 
Bundesgesetz umfaßten Behinderten ,7Jusammen
zuf.assen und zwar sowohl 'Hk die. auf dem Ar
beitsmarkt in der frei,en WirtchaJtTätigen 'als 
auch für jene Behinderten, diealUfdem freien 
Ar!bei~smarkt noch nicht oder :nicht mehr unter
gebracht wel'den können.· Hiebd soU mö,glichst 
flex,iJbel vorg~angen werden, damit unter Be
rücksichtigung der Ertordernisse für dieBehinder
ten auch auf die jew.eirJige wirtsdmftli,ch,eSit.ua~ 
tion der einstel1ungspflichtigen Dienstgeber' Be
dacht genommen werden kann. 

,Du;ch die Regierungsvor,hge 'sol,lder im In-
Das Inva1ideneinstellungsgesetz, ,dessen lruhaJt valideneinstellungsgesetz enthaltene Ausschluß 

zunächst i1berwiegend .:lIuf die Siche1"ung von Ar- von .den BegünstigungeIl bei uniberechügter Zu
beitsplätzen für die Opfer des zweiten Welt- rückweisung einer zugewiesenen Arbeit bzw. bei 
kr:ieges abgestellt mar" hat· seit dem Jahre 1970 Verlassen des Arbeitsplatzes entfallen. Weiters soll 
in mehreren Etappen eine Umgestaltung 7Jueinem der Dienstnehmerbeg,riff des Invatlideneinstel~ 
umfassenden Rundesgesetz über Schutz- und För- 1,u1lJgsgesetz~s ausdrücklich, geregeLt werden und 
del'ungsmaßnahmen für im Arheitilleben stehend~ darbeii eine Erweiterung durch die Einbeziehung 
Behinderte e1"fahren. Die Zahl der Krieg,sbeschä-: von Personen, die 7Jum Zwecke einer Au~biMung 
digten nimmt aJb und die 2alhl der Unhll- und beschäftigt sind, vorgenommen werden. Ferner 
Zivl~behindertenist, wenn auch in einem geringen soLlen durch eine Neufassung des § 6 unbüro
Ausmaß, im Stei'gen begriffen. Nachdem zu'letzt kratische und zielgerichtete Förderungsmöglich~ 
erhobenen Mikrozensus ist anzunehmen, daß es keiten geschaffen werden. Unter anderem ist die 
noch eine beträchtlich,e Anzahl ,"on Schwerbe- Gewährung von'Lohrwuschüssen bei Antritt eines 
hinderten gibt, die die Begriinsoigungen des In~ BeschäftJigungsverhältnisses für die Dauer der ßin~ 
valideneinsteUungsgesetzes bisher nicht in "An- gewöhnung und d'ie Möglichkeit eines Zuschusses 
spruch genommen haben. D1es kann jedoch :bur zur Höhel"Versicherung enthalten. Für die Grün
Besserung der Situation der Schwerlbehinderten dung einer den Lebensunterhalt sichernden selb-. 
nur dann beitr3Jgen, wenn genügend Arbeits- ständigeri EnweribstätiJgkeit können Darlehen b~s 
plätze für Behinderte bereitgestellt werden kön~ zur Höhe von 100000 S ausbezahlt werden, wenn 
nen.Deshalb wird es ertorderLich 'sein, für jene inlfo1ge der Behinderung eine unselbständige Er.:. 
Behinderten, die infolgeder Schwere ihrer Be- werbstäoigkeit nicht rausgeübt werden kann. Fer
hinderung, in der freien Wlirtschaft nicht lunter- ner saH die Arusgleichsta;xe von derzeit 410 Sauf 
gebracht werden können, Arbeitsplätze in ge-: 600 S erhöht wer:den. Dienstg·eber, die mehr Be-: 
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günstigteheschäfti,gen als ~hrer gesetzlich'en, Ver
pflichtung entspricht, roLlen ~um husgleichPrä
mien in IhaLber Höhe der jew,eiligen Ausgleichs
taxe erhailten. Weiters ,ennhält die gegenständliche 
Regierun:gsvor'l<lge entsprechend dem Behinder
tenkonzept des Sozialminister~umsdie Mö.glich
keit, aus den Mitteln des AlusgllelichstaxJonds 
Arbeitsplätze für Behinderte im Rahmen' von 
geschützten Werkstätten zu schaffen. Die Behin
derten in geschützten Werkstätten nach die
sem Bundesgesetz sOllIen ,den vollen sO:l'i:alver
sichemngsrechtlichen Schutz erhalten, wenn die 
Sasis für die Beschäftigung in der Werkstätte 
,ein zWlischendem Rechtsträger der Werkstätte 
\unddem Behindertenab.geschLossener Dienstver
trag im Sinne des § 1151 ABGB ist. Die geschütz
ten Werkstätten sollen insbesondere f.ür schul
entlassene Behinderte gedacht sein,d~e noch in 
keinem Arbeitsverhältnis Wlaren und in der Werk
stätte soweit gefördert werden, ·daß sie sich auf 
einen ArbeitspLatz in der freien Wirtschaft zu 
behaupten vel1llJ.ögen; weiters sind sie gedacht für 
Behinderte, di,e vorübergehend a<UJfkeinem ge
eigneten ArbeitspLatz in . der freien Wirtschaft 
unrengeb!1acht werden können und letztLich für 
Behinderte, die nahe dem Pensionsaher sind und 
wegeh der Verschlechterung ihres Gesundlheit~u
standes auf. einem freien Arbeitsplatz die gefor
derten Leistungen nicht erlbring,en ,zu vermögen. 

Weitersentihält die Regierungsvorlage die 
Schaffung eines Behindertena-usweises. Außerdem 
ist vorgesehen, daß die ObermittLung ",on Daten 
aus .dem Vel1ZJeichnis der Dienstgeber über, ihre 
BehInderten nur an bestimmte, im Gesetz an
geführte amn1iche Stellen,wlässi:g ist. Schließ
lich soH die Höchststufe im § 21 von 5 000 S 
,auf 10 000 S erhöht werden. 

Die vorgeschilagene Anderung des OpfeI1für~ 
sbrgegesetzes beseitigt ,für die Dienstgeber die 
VerpfEchuung zur Zalh11mgder . Ausgleichstaxe 
rbei 'glleichzeitig,er Gewähru'n;g der Schutzmaßnah
nienfüra:l:le' noch 'iri Besmäfuigung stehenden 
.Inha:bervon Amtsbescheinignmgen oder Opfer
ausweisen, weil infolge der Altersschichtung der 
politischen Opfer nicht mehr genügend Inhaber 
von Opferausweisen uhd Anitsbescheinigungen 
im Erwerbsleben stehen, 'um der Einstellungsver
pflichtung 'nach dem' Opferfürsorgegesetz im bis
herigen Unifang entspreChen zükönnen. 

'. Ferner soli d~rch die gegenständliche Regierungs
vorlage. das Bundesgesetz über die Errichtung 
eines InvaIidenfürsorgebeirates geändert werden, 
um den nach dem Invalideneinsteilungsgesetz be
giinstigten Invaliden, die nicht dem Kreis der 
Kriegsopfer angehÖren, für ihre eigenen BelaIlge 
ebenfalls ein Mitsprac;herecht in diesem Beirat 
einzuräumen. 

Nach . den Erläuterungen der Regierungsvor
lagewirdder durch die erweiterten Förderungs
und Füqorg~maßnalhmen :bedingte Persona:1auf~ 

wand für das Bundesgebiet mlit, mindestens 
10 B~b-wertigen Dienstposten 'angenommen. Das 
erfordeflliche Persona.! soU durch Umschichtung 
im Bereich ,der LandesinVla;lidenämter gewonnen 
werden, wenn ,eine KürZJUngder dortigen Dienst
postenanzahl untertbJe~bt. 

/ 

Die Abgeordneten Dr. F e urs t ein und 
Genossen haben ,am 13. Dezember 1977 den 
gegenständlichen Inlitiativantrag 1m Nationalrat 
eiIlige'bracht und wie folgt begründet: 

,Immer wieder tauchen Fälle auf, in denen In
va-lide, die sich in Lehl1:lJUsb~ldung befinden, sei
tens der Landesinv,alidenämter z. B. bei Ap
suchen um Gewährung von Zuschüssen aus den 
F,ürsol1gemittelndes Ausgleichsfonds nach § 10 
Abs. 1 Inv.aLideneinsteHungsgesetz mit der Be
gründung abgewiesen werden, daß sie für die 
Dauer der Berufsausbildung nicht dem Kreis der 
gemäß § 2 Albs. 1 Invalideneinstellungsgesetz be
,günstigten In<v:ali'den angehöl'en. 

Aus diesem Grund "cheint es geboten, die bis
herige lit. ades § 2 Abs. 2 mit den Personen, 
die "sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden 
,und nicht in Beschäftigung stehen" dahingehend 
zu ergänzen, daß ausdl1ücklichLehrlingenicht von 
diesem Personenkreis der begünstigten Inv;al~den 
,auszunehmen sind. 

Der Alusschuß !für sOIZiaJle VerwlaItung hat die 
beiden Vo1'lagen in seiner SitlJung am 9. Feber 
1979 in Verhandlung genommen und die Re
gierungsvorlage als Verhandlungs grundlage her
angezogen. Ober die Regierungsvorlage berich
tete' Abgeordneter B aha n.i t z, über den Ini
tiativantrag berichtete Abgeordneter Dr. Fe u r
s t ein. 

In der Dehatte, an der sich die Abgeordneten 
Dr. Fe urs t ein, Dr. Hai der, Doktor 
S.e h w im m e r, Dr. Er m 'a e 0 r a und Aus
schußohmann MariaM e tz k er' sowie der Bun
desminister ~ür sozia;Ie Verwaltung, Dr. W e i
ße nb erg bete~Iigteri, wurden von den Abge
ordneten Dr. H ald e r und,Mal1i:a M etzke r 
bzw. Dr. F e urst ein und"' Maria. Met z k e r 
gemeinsame Albände!1ungsanträge Ibetreffend §.6 
Abs. 5 und § 10 Abs. 2.des Tnva.tideneinstell:ungs
gesetzes geSitellt. 

Bei der Ahscimmung wurde die Regierungs
vOl'lage unter Berücksichtigung ,der oberwähhten 
Abänderungsanträge teiils' einstimmig, teils mit 
Siimmenmehr'heitangenommel1. .' . .. 

Dadurch gilt a~ch der Initiativantrag der Ap
geordneten . Dr. Fe urs te in und. Genossen 
(24/A) als miterledigt. 

Zu den Abänderungen wird folg~ndes bemerkt: 

Zu§ 6 Abs. 5Invalideheinstellungsgesetz: 
Bei der Gewährung von Zuschüssen .undDar~ 

lehen ist nach dem Text der Regienmgsvorlage 
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ein Team anzuhören, dem Vertreter des Landes
invalidenamtes, des Landesarbeitsamtes, des jewei
ligen Bundeslandes, der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte sowie der Kammer der gewerb
lichen Wirtschaft des jeweiligen Bundeslandes als 
ständige Mitglieder angehören. Je nach Sachlage 
sollen nun durch die im Sozialausschuß vorge
nommene Knderung auch Vertreter der Land
wirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer 
beigezogen werden. 

Zu § 10 Abs. 2 Invalideneinstellungsgesetz: 

§ 10 Abs. 2 letzter Satz bestimmte, daß Schwer
behinderten, deren Minderung der Erwerbsfähig
keit wenigstens 50 v. H. beträgt, die aber wegen 
noch nicht beendeter Berufsausbildung nicht zum 
Kreis der nach § 2 begünstigten Invaliden gehö
ren, Beihilfen zur beruflichen Rehabilitation ge
währt werden können. Nach dem ursprünglichen 

Babanitz 

Berich tersta tter 

Entwurf sollte aber eine solche Beihilfe nur be
willigt werden, wenn berufliche Rehabilitation 
nach bundesgesetzlichen Bestimmungen gewährt 
wurde. Der im Sozialausschuß beschlossene Ab
änderungsantrag sieht nunmehr vor, daß solche 
Beihilfen diesen Behind~rten auch dann gewährt 
werden können, wenn Rehabilitationsmaßnah
men vom Bund und den Ländern gemeinsam 
nach bundesgesetzlichen und landesgesetzlichen 
Vorschriften über Behindertenhilfe finanziert 
werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den A n t rag, der Nationalrat woHe dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzent- , 
wurf (1158 der Beilagen) mit den ange- '/. 
s chi 0 s sen e n A bände run gen di.e ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1979 02 09 

Maria Metzker 

Obmann 

'j. 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 1158 der Beilagen 

1. Lm' Art. I Z. 7 hat im § 6 Abs. 5 der 
letzte Satz zu halten: 

"J e nach Sachlage sind ,erifordetlicherufaUs Ver
treter der Sozialversicherungsträger sowie Sach
verständige des ärztlichen Dienstes der Landes
invaEdenämter, des psychologischen Dienstes, der 
Arbeitsmarktverwaltung, der Arbeitsinspektion, 
der, Landwirtschaftskammer und der Landesar
beiterkammer bei2luziehen." 

2. Im Art. I Z. 13 hat der letzte Halbsatz des 
§ 10 Abs. 2 zu lauten: 
"wenn der Behinderte auf Grund bundesgesetz
licher Vorschriften oder, soweit auch finanzielle 

Mittel des Landes für gemeinsame Maßnahmen 
zur Verfügung gesteHt werden, auch auf Grund 
lande~gesetzlicher Vorschriften von einem Reha
bilitationstr~ger eine be11UJEliche Ausbildung zum 
Zwecke der Wiedergew.innung bzw. Erhöhung 
der Erwerbs.fähigk,eit erhält oder zur beruflichen 
Rehabi·litation Bei,hi:lfen nach dem Arbeitsmarkt
förderun:gsgesetz, BGBL Nr. 31/1969, bezieht." 

3. Im Art. UI ist bei der Zitierung des Opfer
fürsorgegesetzes die Bezeichnung "BGBl. Nr. 684/ 
1978" durch die Bezeichnung "BGBL Nr. 62/ 
1979" zu ersetzen. 

1205 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




